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Zählung leerstehender Wohnungen 

Für das Bundesamt für Statistik müssen die in Küblis per 1. Juni 2025 leerstehenden Wohnun-

gen und Häuser erhoben werden. Leerstehend bedeutet, dass die Wohnungen per Stichtag 

nicht vermietet bzw. verkauft sind. Bitte melden Sie uns leerstehende Wohnungen/Häuser un-

ter Angabe der Anzahl Zimmer bis spätestens 31. Mai 2025. 

Tel: 081 300 32 00 / E-Mail: info@kueblis.ch Vielen Dank. 

 Die Gemeindeverwaltung 

 

Gästetaxen 

Wir bitten alle Logisgeber von Hotelzimmern, Ferienwohnungen und Ferienhäusern welche die 

Logiernächte für die Wintersaison 2024/25 noch nicht gemeldet haben, dies der Gemeindever-

waltung bis spätestens am 31. Mai 2025 zu melden. 

 Die Gemeindeverwaltung 

 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung an Auffahrt 

 

Die Büros der Gemeindeverwaltung bleiben über Auffahrt am Donnerstag, 29. Mai 2025, so-

wie am Freitag, 30. Mai 2025 geschlossen. Ab Montag, 02. Juni 2025 gelten wieder die übli-

chen Öffnungszeiten.  
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